
492 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (375 der �ei1agen): 
Abkommen zwischen der Republik Osterreich 
und der Republik Zypern über Soziale 

Sicherheit 

Derzeit bestehen Sozialversicherungsabkommen 
mit allen Staaten der EG sowie mit allen Staaten der 
EFr A, ausgenommen Island s�wie mit Israel, 
Jugoslawien, Kanada, Philippinen, Tunesien, Tür
kei und den USA. 

Durch die Ratifizierung der Europäischen 
Sozialcharta, BGBL Nr. 460/1969, hat Österreich 
unter anderem auch die Verpflichtung übernom
men, durch den Abschluß von Abkommen Maßnah
men zu ergreifen, die insbesondere eine Gleichbe-

, handlung der Staatsangehörigen der Ratifikations
staaten, die Wahrung der in der Sozi'alen Sicherheit 
erworbenen Rechte sowie den Leistungsexport in 
die anderen Ratifikationsstaaterisicherstellen. Auf 
Grund der Schlußfolgerungen des die Durchfüh
rung der Europäischen Sozialcharta überwachen
den Expertenausschusses wurden im Herbst 1989 
auf bilateraler Expertenebene die Vorbereitungen 
für ein österreichisch-zypriotisches Abkommen über 
Soziale Sicherheit aufgenommen. In einer weiteren 
Gesprächsrunde im Juni 1990 konnte ein Abkom
mensentwurf ausgearbeitet werden. Nach weiteren 
Änderungen auf Grund des Begutachtungsverfah
rens, wurde das gegenständliche Abkommen am 
5. November 1991 in Wien unterzeichnet. 

Das Abkommen entspricht in materiellrechtlicher 
Hinsicht den in letzter Zeit von Österreich mit 
anderen Vertragsstaaten geschlossenen Abk�mmen. 
Unter Berücksichtigung des zypriotischen Systems 
der Sozialen Sicherheit umfaßt es jedoch keine 
Regelungen betreffend die aushilfsweise Sachlei
stungsgewährung im Bereich der Krankenversiche
rung sowie betreffend den Bereich der Familienbei
hilfen. 

Für den Bereich der Krankenversicherung ist im 
wesentlichen nur die Zusammenrechnung der 
beiderseitigen Versicherungszeiten für den Erwerb 

. eines Leistungsanspruches vorgesehen. 

In der Unfallversicherung ist eine Zuordnung der 
Leistungspflicht bei Berufskrankheiten in K611i
sionsfällen an den zuletzt zuständigen Versicne
rungsträger sowie eine aushilfsweise Sachhilfege
währung 'bei Aufenthalt im jeweils anderen 
Vertragsstaat, zu Lasten des zuständigen Versiche-
rungsträger vorgesehen. 

. 

Im Bereich der Pensionsversicherung erfolgt die 
Leistungsfeststellung sowohl auf österreichischer als 
auch auf zypriotischer Seite und die Zusammen
rechnung der in den beiden Vertragsstaaten 
zurückgelegten Versicherungszeiten grundsätzlich 
entsprechend dem Zeitenverhältnis (prorata-tempo
ris). 

In der Arbeitslosenversicherung werden für die 
ErfüllUng der Anwaltschaftszeit für die Gewährung 
des Arbeitslosengeldes die arbeitslosenversiche
rungspflichtigen Beschäftigungen in den bei den 
Vertragsstaaten zusammengerechnet. 

Der' Ausschuß für Arbeit und Soziales hat die 
. gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit-·. 

zung am 8. Mai 1992 in Verhandlung genommen 
und nach einer Debatte, an der sich die 
Abg�ordneten D 0 I i n s  eh e k, Edith Ha l l  � r, 
Christine He i n d  1 und Dr. L e i  n e r sowie der' 
Bundesminister für Arbeit und Soziales He s o u  n 
beteiligten, mit Stimmeneinhelligkeit beschlossen, 
dem Nationalrat die Genehmigung des Abschlusses 
des Staatsvertrages zu empfehlen. 

Dem Ausschuß erschien bei der Genehmigung 
des vorliegenden Abkommens die Erlassung von 
besonderen Bundesgesetzen im Si'nne des Art. SO 

Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforder
lich. 
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492 der Beilagen 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Arbeit und Soziales somit den A n  t r a g, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

Der Abschluß des Staatsvertrages: Abkommen 
zwischen der Republik Österreich und der Republik 

. Gradwohl 

Berichterstatter 

Zypern über Soziale Sicherheit (375 der Beilagen) 
wird genehmigt. 

Wien, 1992 05 08 

Eleonore Hostasch 

OQfrau 

" 

, 
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